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IHK Definition: Recht, das die Medien betrifft

- Rechtsgrundlagen - Zivilrecht
- Verfassungsrecht - Strafrecht
- Gewerbliches Reccht - Allgemeiner Teil
- Namensrecht - Rechtsverwertung
- Persönlichkeitsrecht/Allgemien/Rechte an z.B. Bild
- Datenschutz - Wettbewerbsrecht

Einordnung
Medienrecht

Privatrecht Öffentliches Recht

Zivil Wirtschafts GG Straf Verfahrens
Recht Recht Recht Recht

Marken Urheber
Recht Recht

Rechtsfähigkeit -> Träger von Rechten und Pflichten

Verbraucher -> BGB §13
Unternehmer -> BGB §14 eins von beiden ist jeder bei "geschäften"

Kaufleute -> HGB §1

Unterscheidung: Relatives und Absolutes Recht

Relatives Recht

Vertrag
Hersteller ---------------------------------- Kunde

Absolutes Recht

Hersteller

NDA = Do Discloser Agreement (Bei Produktvorstellungen)
    Beide Seiten erklären sich Einverstanden keine Ideen des anderen zu klauen
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Geschäftsfähigkeit: BGB §104 / §107-113

0-7 Jahre --> Nicht geschäftsfähig
7-18 Jahre --> Beschränkt geschäftsfähig (Geschäfte mit nur Vorteilen)
18- x Jahre --> Geschäftsfähig

Willenserklärung (z.B. Jamba. Vertrag wird erst gültig nach Bezahlung; Händyrechnung)
- Abgabe
- Zugang
- Rechtsbindungswillen !!!

Unterschrift/ Textform: BGB §127 Elektoronische Form: BGB §126a
- Eigenhändig unterschrieben
- Unter dem Dokument
- Kennzeichnet die Person

Fax, E-Mail sind ohne digitale Signatur nicht Rechtsverbindlich, da nicht original unterschrieben

Anfechtung: BGB §119ff
- Irtum
- Verschreiben
...

Vertrag: BGB §145
- Antrag (Angebot) Vertragsbestandteile: Leistung+Gegenleistung
- Annahme

oder abgeänderte Annahme; also unter anderan Bedingungen

Inhalt: - Vertragspartner Angebot
- Leistung
- Gegenleistung Annahme

Nichtigkeit --> BGB §154

Verbraucher Wiederruf: BGB §355

Voraussetzung: 1. Widerspruchsgrund: BGB §355
|- Haustürgeschäfte BGB §312
|- Fernabsatzgeschäft BGB §312b

2. Widerrufserklärung
|- Keine Begründung !
|- Textform BGB §126b

3. Frist
|- 2 Wochen
|- Ab Belehrung
|- FAG: 2 Wochen ab Lieferung BGB §312d

Rechenbeispiel: Fr. 02.12.05 Anlieferung bei der Post
Sa.03.12.05 Abholung bei der Post

1. Fristanfang So. 03.12.05 (Weil erhalt der Belehrung)
2. Fristläge 14 Tage (Fernabsatz)
3. Fristlänge Mo. 19.12.05 (Sa+So; halber Tag zählt nicht + Wochenende

BGB §193)


